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Erwägungen

E. 1
Mit Beschluss vom 20. Juli 2022 ist das Obergericht des Kantons Bern auf ein
Ausstandsgesuch von A.________ gegen Staatsanwalt Jaggi nicht eingetreten mit der
Begründung, es erschöpfe sich in pauschaler Kritik an Staatsanwalt Jaggi und genüge damit
den dem Gesuchsteller hinlänglich bekannten formellen Anforderungen an die Begründung
eines Ausstandsgesuches nicht.

Mit "vertraulicher" Eingabe vom 19. August 2022 erhebt A.________ Beschwerde gegen
diesen Beschluss mit dem sinngemässen Antrag, ihn aufzuheben.

Vernehmlassungen wurden keine eingeholt.

E. 2
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid in einer strafrechtlichen
Angelegenheit. Dagegen steht die Beschwerde nach Art. 78 ff. BGG offen. Es ist allerdings
Sache des Beschwerdeführers, sowohl darzulegen, dass die Sachurteilsvoraussetzungen
erfüllt sind, soweit das nicht offensichtlich ist ( Art. 42 Abs. 2 BGG ; BGE 133 II 249 E.
1.1; 353 E. 1), als auch, dass der angefochtene Entscheid Bundesrecht verletzt ( BGE 135
III 127 E. 1.6; 134 II 244 E. 2.1 und 2.2; je mit Hinweisen).

Gegenstand des Verfahrens kann einzig sein, ob der angefochtene, unter dem
Kammerpräsidenten Bähler ergangene Beschluss Bundesrecht verletzt oder nicht. Damit
setzt sich der Beschwerdeführer indessen nicht auseinander, seine Beschwerde erschöpft
sich in weitschweifigen Ausführungen über die befangenen Justizorgane im allgemeinen
und Oberrichter Bähler im besonderen. Auf die Beschwerde ist wegen Verletzung der
gesetzlichen Begründungspflicht nicht einzutreten, wobei auf die Erhebung von Kosten
ausnahmsweise verzichtet werden kann.
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